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Das griechische Parlament hat ein neues Gesetz zur kollektiven Rechteverwertung
(Gesetz 4481/2017) verabschiedet, das am 20. Juli 2017 veröffentlicht wurde. Mit
diesem Gesetz wird die Richtlinie 2014/26/EU in nationales Recht umgesetzt, es
werden einige Bestimmungen von Gesetz 2121/1993 (Urheberrecht, verwandte
Schutzrechte und kulturelle Angelegenheiten) (siehe IRIS 1995-1:Extra) geändert
und Bestimmungen für die Bekämpfung von Urheberrechtsverstößen im Internet
eingeführt.

Das neue Gesetz regelt die kollektive Rechteverwertung in Griechenland und
enthält unter anderem Bestimmungen zu den Organisationen für die kollektive
Wahrnehmung von Rechten, zur Vertretung und Mitgliedschaft der Rechteinhaber,
zur Einziehung und Verwendung der Einnahmen aus den Rechten und ihrer
Verteilung an die Rechteinhaber, zu den Beziehungen der Organisationen für die
kollektive Rechteverwertung zu den Nutzern und den Bedingungen für die
Lizenzvergabe und Festlegung von Gebühren.

Darüber hinaus legt Gesetz 4481/2017 fest, dass Organisationen für die kollektive
Wahrnehmung von Rechten zu Transparenz und jährlicher Berichterstattung
verpflichtet sind. Die Informationen werden auf den Webseiten der
Organisationen veröffentlicht.

Besondere Bestimmungen werden für unabhängige Verwertungseinrichtungen
festgelegt. Wenn eine solche Organisation finanzielle Probleme oder
Managementprobleme hat, wird ein Kommissar eingesetzt. Der Kommissar wird
vom Kulturministerium ernannt und hat das Recht, in bestimmten Fragen
Entscheidungen zu treffen.

Die Organisationen für die kollektive Rechteverwertung sind auch zuständig für
die multiterritoriale Lizenzvergabe von Online-Rechten von Musikwerken. Als
Vergütung für Privatkopien wird ein Prozentsatz auf den Wert von PCs eingeführt
(2%).

Außerdem wird ein „Notice and take down”-Verfahren eingeführt. Kontrolliert wird
es von einem Ausschuss, der aus Vertretern verschiedener Organisationen
besteht, der griechischen Urheberrechtsorganisation, der Hellenic
Telecommunications and Post Commission und der griechischen
Datenschutzbehörde.
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Schließlich ist die griechische Urheberrechtsorganisation zuständig für die
Vergabe von „Zeitstempeln“ für urheberrechtgeschützte Werke.

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4481/2017 για τη Συλλογική διαχείριση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/demosieutheke-nomos-44812017.html

Gesetz 4481/2017, Amtsblatt A.100, 20. Juli 2017, „Kollektive Verwertung von
Urheberrechte und verwandten Rechten, multiterritoriale Vergabe von Lizenzen
für die Online-Nutzung von Musikwerken und anderen Fragen, für die das Kultur-
und Tourismusministerium zuständig ist”
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